
Stimmungen wird der Erbe bzw. die Erbengemeinschaft 
Eigentümer des Grund und Bodens, einschließlich der 
Hauswirtschaftsgebäude sowie des Inventars, und alle 
vermögensrechtlichen Rechte und Pflichten gehen auf 
die Erben über. Besteht z. B. ein Anspruch auf Aus
zahlung eines zusätzlichen Inventarbeitrages, so kann 
nunmehr der Erbe diesen Anspruch geltend machen.

ln den Vorschlägen für das LPG-Gesetz werden diese 
Rechtsverhältnisse nicht verändert; es werden lediglich 
die B e s o n d e r h e i t e n  geregelt, die sieb daraus er
geben, daß der Erblasser sein Land und Inventar in 
die Genossenschaft zur gemeinsamen Nutzung einge
bracht hat. Man kann bei Erbauseinandersetzungen drei 
Fälle unterscheiden:
1. Der Erbe ist Mitglied der LPG bzw. alle Erben sind 

Mitglied.
2. Der Erbe ist nicht Mitglied der LPG bzw. alle Erben 

sind nicht Mitglied der LPG.
3. Es besteht eine Erbengemeinschaft, zu der Mit

glieder und Nichtmitglieder gehören.
Im ersten Falle ergeben sich keine Schwierigkeiten. 

Das vom Erblasser eingebrachte Land und Inventar 
gilt als vom Erben eingebracht, und der Erbe ist be
rechtigt, entsprechend den Bestimmungen des Statuts 
Bodenanteile zu verlangen. Besonderheiten können sich 
nur hinsichtlich der Hauswirtschaft ergeben. Wenn so
wohl der verstorbene Genossenschaftsbauer als auch der 
Erbe eine Hauswirtschaft geführt haben, dann kann 
selbstverständlich der Erbe nunmehr nicht zwei Haus
wirtschaften betreiben.

Ist der Erbe nicht Mitglied der Genossenschaft und 
ist er auch nicht bereit, der Genossenschaft nach dem 
Erbfall beizutreten, so wird er trotzdem Eigentümer 
des Landes und der Hauswirtschaftsgebäude und erhält 
außerdem einen Anspruch auf Auszahlung des Inven
tarbeitrags. In diesen Fällen wird es sich meist um 
Erben handeln, die in der Stadt wohnen und nicht als 
Mitglied der Genossenschaft gewonnen werden können. 
Deshalb besteht die Möglichkeit, den Boden an die 
LPG, an ein Mitgleid oder an den Staat zu übertragen. 
Kommt eine Eigentumsübertragung nicht zustande, so 
schließt der Rat des Kreises mit dem Erben einen 
Pachtvertrag ab. Einen Anspruch'auf Herausgabe des 
Bodens hat der Erbe nicht, denn der Erblasser hat den 
Boden freiwillig in die LPG eingebracht und sich damit 
für die genossenschaftliche Bewirtschaftung entschie- 
'den. Eine Herausgabe des Bodens würde sich gegen 
die sozialistische Entwicklung auf dem Lande richten.

Die größten Schwierigkeiten ergeben sich in den 
Fällen, in denen zu einer Erbengemeinschaft sowohl 
Mitglieder als auch Nichtmitglieder gehören. Hier soll
ten vor allem die Staatlichen Notariate versuchen, eine 
gütliche Einigung zwischen den Erben herbeizuführen, 
und zwar eine solche, die der sozialistischen Entwick
lung der Landwirtschaft dient. Der Boden und der 
Inventarbeitrag sollten den Mitgliedern der LPG über
tragen werden, wie es im Gesetzentwurf vorgeschlagen 
wird. Kommt es zu keiner Einigung, dann erfolgt die 
Erbauseinandersetzung nach den gesetzlichen Bestim
mungen, d. h. durch Versteigerung.

Diese Regelung sieht zunächst sehr einfach aus. Die 
Genossenschaftsbauern sind jedoch wirtschaftlich meist 
nicht in der Lage, die Miterben mit dem vollen Wert 
des Bodens zu entschädigen. Bereits in der Vergangen
heit mußte der Bauer, der den Hof übernahm, viele 
Belastungen zugunsten der Miterben auf sich nehmen, 
die meist hypothekarisch gesichert wurden. Diese 
Schwierigkeiten können durch das LPG-Recht nicht 
gelöst werden.

In verschiedenen Fällen bestände noch die Möglich
keit, über die landwirtschaftliche Entschuldung einen 
Ausgleich zu schaffen. Bekanntlich wurden nach dem 
Gesetz über die Entschuldung der Klein- und Mittel
bauern vom 17. Februar 1954 (GBl. S. 224) den Bauern 
beim Eintritt in eine Genossenschaft die vor dem
8. Mai 1945 entstandenen staatlichen Hypotheken er
lassen. Diese Regelung erfolgte, um dem Einzelbauern 
den Eintritt in eine LPG zu erleichtern und die sozia
listische Umgestaltung der Landwirtschaft zu fördern. 
Es wäre jedoch ein unvertretbares Ergebnis, wenn diese 
Beträge im Erbfall teilweise an Erben ausgezahlt wer

den müßten, die nicht Mitglied der Genossenschaft 
sind6 * 8. Es könnte der Fall eintreten, daß ein Genossen
schaftsbauer nur deshalb größere Beträge an seine 
Miterben zahlen -müßte, weil der Staat seinem verstor
benen Vater die Schulden erlassen hat. Der Schulderlaß 
sollte sich deshalb nur auf Genossenschaftsbauern be
ziehen.

Bei der Diskussion der Fragen der Erbauseinander
setzung sollte noch darauf hingewiesen werden, daß 
der Genossenschaftsbauer bereits zu Lebzeiten über 
seinen Hof verfügen kann. Es ist eine alte Tradition 
in der Landwirtschaft, daß der Bauer im fortgeschritte
nen Alter den Hof auf seinen Sohn überträgt. Diese 
Tradition sollte beibehalten werden, da mit ihr viele 
Schwierigkeiten einer späteren Erbauseinandersetzung 
vermieden werden können.

Die Grundstücksbelastungen

Der Entwurf regelt weiterhin die Fragen der Grund
stücksbelastungen. Da das Grundstück auch nach dem 
Eintritt in eine LPG Eigentum des Bauern bleibt, ist 
dieser verpflichtet, Altenteilsleistungen, Hypotheken
zinsen usw. zu erbringen. Es ist davon auszugehen, daß 
sich durch den Eintritt in eine LPG die wirtschaftliche 
Lage des Bauern nicht verschlechtert, sondern auf die 
Dauer verbessert. Es treten zwar beim Übergang zur 
genossenschaftlichen Produktion oft Schwierigkeiten _ 
auf, unter anderem, weil die Genossenschaftsbauern 
über wenig Erfahrungen in der Organisation der ge
nossenschaftlichen Arbeit verfügen. Diese Schwierig
keiten sind jedoch vorübergehender Natur. Die in den 
Thesen zur VI. LPG-Konferenz veröffentlichten Er
gebnisse der genossenschaftlichen Entwicklung bewei
sen, daß die Masse der Genossenschaften die Anfangs- - 
Schwierigkeiten überwunden hat und eine größere Pro
duktionssteigerung aufweist als die „starken“ Einzel
bauern. Schwierigkeiten bei der Erfüllung der ding
lichen Verpflichtungen können deshalb nur in Aus
nahmefällen und für eine bestimmte Übergangszeit 
auftreten. Handelt es sich in diesen Fällen um Alten
teilsverpflichtungen, so wird in § 25 Abs. 4 vorgeschla
gen, nach Überprüfung der wirtschaftlichen Verhält
nisse eine staatliche Beihilfe zu gewähren.

Handelt es sich um Hypothekenbelastungen, so ist zu 
unterscheiden zwischen privaten und staatlichen Hypo
theken. Die staatlichen Kreditinstitute nehmen. bereits 
jetzt Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage der Ge
nossenschaftsbauern und verlangen nur solche Leistun
gen, die das LPG-Mitglied auch erbringen kann. Bei 
privaten Hypotheken sind dagegen in letzter Zeit meh
rere Fälle bekannt geworden, in denen Hypotheken
gläubiger plötzlich ihre Hypotheken kündigten, wenn 
der Schuldner einer Genossenschaft beitreten wollte. 
Aus dem Bezirk Neubrandenburg wurde z. B. berichtet, 
daß verschiedentlich Hypothekengläubiger die Frage 
stellten, ob es nicht zweckmäßig sei, eine Hypothek 
sofort zu kündigen, wenn ein Bauer in die Genossen
schaft eintritt. Durch solche Kündigungen — man kann 
sagen: bereits durch die Möglichkeit einer Kündigung — 
kann der Einzelbauer vom Eintritt abgehalten werden, 
da er meist nicht in der Lage sein wird, sofort 10 000 
oder 20 000 DM auf den Tisch zu legen. Andererseits 
war auch die falsche Auffassung verbreitet, daß Hypo
theken beim Eintritt in eine LPG erlöschen. Es ist des
halb erforderlich, den Genossenschaftsbauern zu schüt
zen und — das darf nicht vergessen werden — gleich
zeitig die Rechte des Gläubigers zu sichern. In § 25 
Abs. 3 des Entwurfs wird vorgeschlagen, dem Gericht 
das Recht zu geben, nach eingehender Prüfung der 
Vermögens Verhältnisse von Gläubiger und Schuldner 
eine Stundung der Forderung und andere Maßnahmen 
anzuordnen. Zur Sicherung der Rechte der Gläubiger 
wird festgelegt, daß diese Maßnahmen jährlich zu über
prüfen sind und daß Bodenanteile und Rückzahlungen 
des zusätzlichen Inventarbeitrages in erster, Linie zur 
Deckung der auf dem Grundstück ruhenden Lasten zu 
verwenden sind.

Abschließend sei zu diesem Fragenkomplex noch be
merkt, daß Hypotheken und Altenteile nur dann in 
voller Höhe bestehen bleiben, wenn in gesetzlichen Be-

6 vgl. Müller/Richter, Zur Regelung des Erbrechts sowie der
Hypotheken- und AltenteUsverpflichtungen der LPG-Mitglieder,
Staat und Recht 1958, Heft 11, S. 1135 (1143).
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